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Berufsrecht und Haftung nach dem Wirecard-Skandal

Dieses Praxishandbuch gibt Ihnen erstmals einen topaktuellen Gesamtüber
blick über das reformierte Berufsrecht und die Haftung der Wirtschafts prüfer. 
Es zeigt anhand von konkreten Sachverhalten aus der Praxis, wie Sie Ihre 
Berufspflichten erfüllen und Haftungsrisiken vermeiden. Schaubilder, Beispiele 
und Praxishinweise veranschaulichen auch komplexe Sachverhalte.

Das Buch dient u. a. zur Vorbereitung auf das Wirtschaftsprüferexamen und 
führt Examenskandidaten in kompakter Form in das Prüfungsgebiet „Berufs
recht“ ein. Die Neuregelung zur Modularisierung des Examens wird ausführlich 
erläutert.

Die 3. Auflage wurde vollständig überarbeitet und behandelt beispielsweise 
die Neuerungen, die durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität 
(FISG) entstanden sind, die zunehmende Digitalisierung in der Wirtschafts
prüfung und den erweiterten Pflichtenkreis für Berufsangehörige nach der 
Neufassung des Geldwäschegesetzes. Die Erhöhung der Haftungsgrenzen und 
die Rechtsentwicklung im Haftungsrecht bilden einen besonderen Schwer
punkt.
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Der Beruf des WirtschaftsprÅfers wird seit dem Fall Wirecard in der $ffentlichkeit verst!rkt dis-
kutiert. Auch NichtberufsangehÇrige fragen sich, ob die dort t!tigen WirtschaftsprÅfer nach den
gesetzlichen oder best!ndigen Vorgaben gehandelt haben und ob die Anforderungen an die
WirtschaftsprÅfer ausreichend sind.

Die Politik hat schnell reagiert, zus!tzlich zum parlamentarischen Untersuchungsausschuss
wurde im Sommer 2021 das Gesetz zur St!rkung der Finanzmarktintegrit!t (Finanzmarktinte-
grit!tsst!rkungsgesetz, kurz FISG) verabschiedet. Das FISG zielt auf die Umsetzung der vordring-
lichen Maßnahmen zur Wiederherstellung und dauerhaften St!rkung des Vertrauens in den
deutschen Finanzmarkt. Das FISG ist ganz Åberwiegend zum 1.7.2021 in Kraft getreten und hat
Einfluss auf das Berufsrecht und die Haftung des WirtschaftsprÅfers. Im Berufsrecht wurden die
Vorschriften fÅr kapitalmarktorientierte Unternehmen versch!rft, d. h., bisher bestehende Mit-
gliedstaatenwahlrechte wurden gestrichen und die Haftung des WirtschaftsprÅfers wurde neu
geregelt. Ob eine Versch!rfung der Haftung zu einer Verbesserung der Qualit!t der Abschluss-
prÅfung fÅhrt, wird im Berufsstand stark bezweifelt.

Die %nderungen betreffen

" die Ersetzung der Haftungsobergrenzen von 1 bzw. 4 Mio.A durch gestaffelte Obergrenzen
von 1,5 Mio.A bis 16 Mio.A bzw. fÅr die F!lle der groben Fahrl!ssigkeit des AbschlussprÅfers
von 12 Mio.A bis hin zur unbeschr!nkten Haftung,

" den Wegfall der AusÅbung von Mitgliedstaatenwahlrechten in § 319a HGB durch vollst!ndi-
ge Streichung und die Definition von Unternehmen von Çffentlichem Interesse in § 316a
HGB.

Das Buch wurde deshalb in diesen Themengebieten vÇllig neu konzipiert und an die ge!nderte
Rechtslage angepasst. Ohne die genaue und st!ndige Beachtung des Berufsrechts kann der
WirtschaftsprÅfer seinen Beruf heute nicht mehr ausÅben. H!lt er sich nicht daran, f!llt das sp!-
testens bei den Qualit!tskontrollen und Inspektionen auf und kann dann zu Ermittlungen und
Sanktionen der WPK oder der APAS fÅhren. Das Berufsrecht der WirtschaftsprÅfer ist aktueller
denn je.

Die gesetzlichen Regelungen fÅr die Haftung der WirtschaftsprÅfer und steuerlichen Berater
sind Åberschaubar. Umso wichtiger ist die zur Haftung ergangene Rechtsprechung der fÅr Wirt-
schaftsprÅfer und Steuerberater zust!ndigen III. und IX. Zivilsenate des BGH, die fortlaufend die
in den jeweiligen T!tigkeitsbereichen bestehenden Pflichten konkretisieren und abgrenzen. Ins-
besondere im Bereich der T!tigkeit von WirtschaftsprÅfern in Anlagemodellen dÅrfte die Ent-
wicklung noch nicht abgeschlossen sein. Die Kenntnis der Haftungsrechtsprechung ist zwin-
gend erforderlich, damit der WirtschaftsprÅfer seine T!tigkeit an dieser ausrichten und haf-
tungstr!chtige Situationen erkennen und vermeiden kann. Kapitel XIV wurde vor diesem Hinter-
grund Åberarbeitet und aktualisiert.

Die erweiterten Pflichten fÅr BerufsangehÇrige nach der Neufassung des Geldw!schegesetzes
sind im Kapitel VI.9 aktuell und detailliert beschrieben.



Der Herausforderung, geeigneten Nachwuchs zu gewinnen, wurde mit der Reform des Wirt-
schaftsprÅferexamens begegnet. Durch die Modularisierung der PrÅfungen wird mehr auf die
Erfahrungen der jungen Menschen eingegangen und auch die MÇglichkeit erÇffnet, verschiede-
ne LebensentwÅrfe mit dem Examen in Einklang zu bringen. Bei den ersten Durchg!ngen der
modularisierten PrÅfungen gab es eine Steigerung der Kandidatenzahlen, wobei die Ursachen
hierfÅr nicht vollst!ndig bekannt sind. Das WirtschaftsprÅferexamen wird sich in den n!chsten
Jahren, vor allem hinsichtlich der zu prÅfenden Themen, anpassen mÅssen, damit auch die
n!chste Generation fÅr die Herausforderungen der Zukunft wie Digitalisierung und Nachhaltig-
keit umfassend ausgebildet ist.

Hamburg/KÇnigswinter, im Dezember 2021 Dr. Bernhard Schmitz,
Petra Lorey und
Richard Harder
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I. Grundlagen des Berufsrechts

1. WirtschaftsprÅfer und WirtschaftsprÅfungsgesellschaften
(§ 1 WPO)

1.1 Allgemeines
WirtschaftsprÅfer und WirtschaftsprÅferinnen1 (BerufsangehÇrige) sind Personen, die als solche
Çffentlich bestellt sind (§ 1 Abs. 1 Satz 1 WPO). Die Bestellung setzt den Nachweis der persÇnli-
chen und fachlichen Eignung im Zulassungs- und staatlichen PrÅfungsverfahren voraus (§ 1
Abs. 1 Satz 2 WPO).2 Das Berufsgesetz der WirtschaftsprÅfer, die WPO, geht zun!chst von dieser
formellen Definition aus. Sodann wird die T!tigkeit des WirtschaftsprÅfers in § 2 WPO wie folgt
beschrieben:

WirtschaftsprÅfer haben gem. § 2 Abs. 1 WPO die berufliche Aufgabe, betriebswirtschaftliche
PrÅfungen, insbesondere solche von JahresabschlÅssen wirtschaftlicher Unternehmen, durch-
zufÅhren und Best!tigungsvermerke Åber die Vornahme und das Ergebnis solcher PrÅfungen zu
erteilen. Die WirtschaftsprÅfer haben sich selbst ein Leitbild gegeben.3 Die ersten S!tze lauten
wie folgt:

„WirtschaftsprÅfer oder WirtschaftsprÅferinnen (WP), vereidigte BuchprÅfer und BuchprÅferin-
nen (vBP) Åben einen freien Beruf aus. Sie erbringen auf der Grundlage ihrer besonderen fachli-
chen Qualifikation und ihrer beruflichen Sorgfaltspflichten Leistungen unabh!ngig, persÇnlich
und eigenverantwortlich fÅr ihre Auftraggeber und im Interesse der $ffentlichkeit. Dabei unter-
liegen sie umfassenden gesetzlichen Verschwiegenheitspflichten.“

Neben den Kernaufgaben sind WirtschaftsprÅfer befugt, bestimmte weitere T!tigkeiten, wie
z. B. die steuerliche Beratung, auszuÅben.

1.2 Freier Beruf
Die AusÅbung eines freien Berufs charakterisiert die T!tigkeit des WP. Die WPO enth!lt keine
Definition des freien Berufs. Auch in anderen Gesetzen findet sich keine deutsche fÅr alle
Rechtsgebiete allgemeingÅltige Begriffsbestimmung.4 Auf europ!ischer Ebene gibt es in der
Richtlinie 2005/36 EG Åber die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen eine ge-
setzliche Definition.5 Freiberufler werden danach aufgrund einer einschl!gigen Berufsqualifika-
tion persÇnlich, in verantwortungsbewusster Weise und fachlich unabh!ngig t!tig. Sie erbrin-
gen fÅr ihre Kunden und die Allgemeinheit geistige und planerische Dienstleistungen. Das Be-
rufsrecht der WP entspricht mit der WPO diesen Merkmalen. Die §§ 5–34 WPO regeln die Vo-
raussetzungen fÅr den Berufszugang und die formellen Voraussetzungen fÅr die Berufsaus-
Åbung. Die Rechte und Pflichten der BerufsangehÇrigen sowie die Formen einer gemeinsamen

1 Der Text verwendet im Folgenden ausschließlich m!nnliche Personenbezeichnungen. Dies soll der besseren Lesbar-
keit dienen; weibliche Personen sind dabei stets mitgemeint.

2 Am 1.7.2021 gab es 14.799 WirtschaftsprÅfer; WPK, Mitgliederstatistik, Stand 1.7.2021, https://go.nwb.de/i0wuw;
Abruf 1.11.2021.

3 https://go.nwb.de/yvmb3; Abruf 15.11.2021.

4 BGH, v. 16.3.2000, BGHZ 144, 86, 89, DB 2000 S. 2519.

5 ABl L 255/22 v. 30.9.2005 S. 22, Zugang online Åber https://go.nwb.de/2x1tt; Abruf 15.11.2021.
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BerufsausÅbung finden sich in den §§ 43–56 WPO (u. a. Eigenverantwortlichkeit, Unabh!ngig-
keit und Unparteilichkeit).

1.3 Berufliche Aufgaben

WirtschaftsprÅfer haben die berufliche Aufgabe, betriebswirtschaftliche PrÅfungen, insbeson-
dere gesetzlich vorgeschriebene JahresabschlussprÅfungen, durchzufÅhren und Best!tigungs-
vermerke Åber die Vornahme und das Ergebnis solcher PrÅfungen zu erteilen (§ 2 Abs. 1 WPO
i.V. m. § 316 HGB). Daneben sind sie befugt, weitere mit ihrem Beruf vereinbare T!tigkeiten aus-
zuÅben.

Hauptaufgabe des WP ist die JahresabschlussprÅfung (§ 2 Abs. 1 WPO i.V. m. § 316 HGB).

Weitere T!tigkeiten sind

" andere betriebliche PrÅfungsleistungen (§ 2 Abs. 1 WPO),

" steuerliche Beratung der Mandanten und Vertretung in diesem Bereich (§ 2 Abs. 2 WPO),

" Sachverst!ndigent!tigkeit (§ 2 Abs. 3 Nr. 1 WPO),

" Unternehmensberatung (§ 2 Abs. 3 Nr. 2),

" treuh!nderische Verwaltung (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 WPO),

" Rechtsberatung als Nebenleistung (§ 5 RDG).

Die in § 2 Abs. 1 WPO definierte Aufgabe, JahresabschlussprÅfungen durchzufÅhren und Best!ti-
gungsvermerke Åber das PrÅfungsergebnis zu erteilen, ist ein Grund fÅr die Çffentliche Bestel-
lung der WP. Diese erfolgt durch die WPK als KÇrperschaft des Çffentlichen Rechts (§§ 4 Abs. 2,
15 WPO).

1.4 WirtschaftsprÅfungsgesellschaften

Bei WirtschaftsprÅfungsgesellschaften (WPG) tritt an die Stelle der Çffentlichen Bestellung die
Anerkennung durch die WPK.6 WirtschaftsprÅfungsgesellschaften kÇnnen in jeder Gesellschafts-
form nach deutschem Recht oder nach dem Recht eines EU- oder EWR-Mitgliedstaates errichtet
und nach Maßgabe der Vorschriften der WPO anerkannt werden (§ 27 WPO).7 In dieser Geset-
zesfassung liegt eine weitestgehende Liberalisierung bei der Rechtsformwahl. Das Gesetz ver-
langt aber, dass die WPG verantwortlich von WirtschaftsprÅfern gefÅhrt sein muss (§ 1 Abs. 3
Satz 2 WPO). Die dafÅr geltenden Voraussetzungen sind im Einzelnen in § 28 WPO geregelt. Sie
sind im Anerkennungsverfahren von der WPK zu prÅfen.

6 Nach der Mitgliederstatistik der WPK gab es am 1.7.2021 3.008 WirtschaftsprÅfungsgesellschaften; WPK, Mitglieder-
statistik, Stand 1.7.2021, https://go.nwb.de/i0wuw; Abruf 15.11.2021.

7 Durch § 27 WPO in der Fassung des APAReG ist 2016 eine Erweiterung der Rechtsformwahl auf alle Gesellschafsfor-
men der EU-/EWR-Mitgliedstaaten erfolgt.
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1.5 EU- und EWR-AbschlussprÅfungsgesellschaften

Mit dem AbschlussprÅferaufsichtsreformgesetz (APAReG)8 wurden 2016 im 8.Teil der WPO neue
Vorschriften zu EU- und EWR-AbschlussprÅfungsgesellschaften eingefÅgt, die sich mit deren
PrÅfungst!tigkeit, ihrer Registrierung und #berwachung in Deutschland befassen.

Nach Art. 3a der AbschlussprÅferrichtlinie9 ist eine PrÅfungsgesellschaft mit Zulassung in einem
Mitgliedstaat berechtigt, unter bestimmten Voraussetzungen AbschlussprÅfungen in einem an-
deren Mitgliedstaat durchzufÅhren. Die Umsetzung dieser Bestimmung der Richtlinie erfolgt in
§ 131 WPO. Eine EU- oder EWR-AbschlussprÅfungsgesellschaft darf unter der Bezeichnung ihres
Herkunftslandes in Deutschland AbschlussprÅfungen nach § 316 HGB durchfÅhren, wenn der
fÅr die jeweilige PrÅfung verantwortliche PrÅfungspartner i. S. d. § 43 Abs. 3 Satz 3 und 4 WPO10

als WirtschaftsprÅfer nach der WPO zugelassen ist. Die EU- oder EWR-AbschlussprÅfungsgesell-
schaft muss sich nach § 131a WPO registrieren lassen.

Erkl!rtes Ziel des europ!ischen Gesetzgebers war es, Hindernisse fÅr die Erbringung von PrÅ-
fungsdienstleistungen zu beseitigen und zur Integration des Binnenmarktes fÅr AbschlussprÅ-
fungen beizutragen.11 Das ist in den entsprechenden Vorschriften der WPO fÅr Deutschland um-
gesetzt worden.

2. Vereidigte BuchprÅfer und BuchprÅfungsgesellschaften
(§§ 128–130 WPO)

Die WPO regelt erst in den Vorschriften §§ 128–130 WPO die Rechtsverh!ltnisse der vereidigten
BuchprÅfer (vBP) und BuchprÅfungsgesellschaften (BPG). Vereidigter BuchprÅfer ist, wer nach
der WPO als solcher anerkannt oder bestellt ist. BuchprÅfungsgesellschaften sind die nach den
Vorschriften der WPO anerkannten BuchprÅfungsgesellschaften (§ 128 Abs. 1 WPO). Die vBP
und BPG sind Mitglieder der WirtschaftsprÅferkammer (§ 128 Abs. 3 WPO). Der Zugang zum Be-
ruf des vereidigten BuchprÅfers wurde durch die 5.WPO-Novelle im Jahre 2004 geschlossen.12

Vereidigte BuchprÅfer haben die Aufgabe, PrÅfungen auf dem Gebiet des betrieblichen Rech-
nungswesens, insbesondere Buch- und BilanzprÅfungen, durchzufÅhren. Sie kÇnnen Åber das
Ergebnis der PrÅfung PrÅfungsvermerke erteilen. Zu den PrÅfungsvermerken gehÇren auch Be-
st!tigungen und Feststellungen, die vereidigte BuchprÅfer aufgrund gesetzlicher Vorschriften
vornehmen. Zu den beruflichen Aufgaben des vBP gehÇrt es insbesondere, die PrÅfungen des
Jahresabschlusses von mittelgroßen Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften (ins-
besondere GmbH & Co. KG) i. S.v. § 264a HGB nach § 316 Abs. 1 HGB durchzufÅhren (§ 129
Abs. 1 WPO). Die Definition der mittelgroßen Gesellschaft findet sich in § 267 Abs. 2 HGB.

8 Das APAReG (BGBl I S. 518 ff.) ist am 17.6.2016 in Kraft getreten und enth!lt Vorschriften fÅr EU-/EWR-AbschlussprÅ-
fungsgesellschaften in §§ 131–131b WPO.

9 Richtlinie 2014/56/EU des Europ!ischen Parlaments und des Rates vom 16.4.2014 zur %nderung der Richtlinie
2006/43/EG Åber AbschlussprÅfungen von JahresabschlÅssen und konsolidierten AbschlÅssen, ABl EU L 158/196 ff.

10 In der Neufassung durch das Finanzmarktintegrit!tsst!rkungsgesetz (FISG) im Jahre 2021; vorher § 319a Abs. 1
Satz 4 und Abs. 2 Satz 2 HGB.

11 So lautet die amtliche BegrÅndung im Regierungsentwurf zum neuen § 131 WPO in der Fassung des APAReG; BT-
Drucks. 18/6282 v. 8.10.2015.

12 Am 1.7.2021 gab es 2.205 vereidigte BuchprÅfer und 69 BuchprÅfungsgesellschaften; WPK, Mitgliederstatistik, Stand
1.7.2021, https://go.nwb.de/i0wuw; Abruf 15.11.2021.
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Vereidigte BuchprÅfer kÇnnen ihre Mandanten steuerlich beraten und vertreten (§ 129 Abs. 2
WPO). Sie kÇnnen auf dem Gebiet des betrieblichen Rechnungswesens als Sachverst!ndige auf-
treten, ihre Auftraggeber wirtschaftlich beraten und fremde Interessen wahren. Sie kÇnnen
auch eine treuh!nderische Verwaltung Åbernehmen (§ 129 Abs. 3 WPO).

Fast alle Vorschriften der WPO finden auf vereidigte BuchprÅfer und BuchprÅfungsgesellschaf-
ten entsprechende Anwendung (§ 130 WPO). Da die WPO selbst – abgesehen von §§ 128–130
WPO – nur von WirtschaftsprÅfern oder von BerufsangehÇrigen spricht, ist es vertretbar, bei der
Behandlung der §§ 1–127 WPO ebenfalls nur vom „WP“ zu sprechen und den vBP nicht extra zu
erw!hnen. Dies geschieht auch aus GrÅnden der Verst!ndlichkeit des Textes.

Nach § 13a WPO besteht die MÇglichkeit, eine verkÅrzte #bergangsprÅfung zum Wirtschafts-
prÅfer abzulegen. Ziel ist die endgÅltige ZusammenfÅhrung der PrÅferberufe in einem Berufs-
stand.

3. Entwicklung des Berufs und rechtliche Grundlagen

3.1 Entstehung des WirtschaftsprÅferberufs

Vorl!ufer des WP waren die internen Revisoren und die sich daraus entwickelnden freiberuflich
t!tigen Revisoren im 19. Jahrhundert. Im Jahre 1884 wurden in Deutschland die GrÅndungsprÅ-
fung fÅr Aktiengesellschaften und die PflichtprÅfung fÅr Genossenschaften eingefÅhrt.13 Um
1900 entstanden die ersten Treuhandgesellschaften zum Zwecke der PrÅfung und Beratung von
Großunternehmen.14 Die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts fÅhrte zur
PflichtprÅfung. Im Jahre 1931 wurde im Verordnungswege die AbschlussprÅfung fÅr Aktienge-
sellschaften eingefÅhrt, die durch unabh!ngige und qualifizierte PrÅfer zu erfolgen hatte. Dies
waren Çffentlich bestellte WP und zugelassene WPG. Zu Beginn der 1930er Jahre gab es in
Deutschland ungef!hr 549 WirtschaftsprÅfer und 76 WirtschaftsprÅfungsgesellschaften.15 Zu-
gleich wurden der Zugang zum WP-Beruf, das PrÅfungsverfahren, die Berufsgrunds!tze und die
Berufsgerichtsbarkeit geregelt.16 Dieses Berufsrecht galt bis 1945. Danach gab es in den einzel-
nen L!ndern Neuregelungen, die auf den bisherigen Regelungen aufbauten, aber zu einer Zer-
splitterung des Berufsrechts fÅhrten. Am 1.11.1961 trat nach einer zehnj!hrigen Diskussion die
bundeseinheitlich geltende WirtschaftsprÅferordnung (WPO) in Kraft. Sie baute auf der Idee der
beruflichen Selbstverwaltung auf. Die Fachaufsicht wurde nicht durch eine Çffentliche BehÇrde,
sondern durch die neu errichtete WirtschaftsprÅferkammer ausgeÅbt.17

13 WPK, Ein attraktiver Beruf im Kernbereich der Wirtschaft, BroschÅre WirtschaftsprÅfer S. 16; https://go.nwb.de/rijpq;
Abruf 15.11.2021.

14 Vgl. IDW (Hrsg.), WP Handbuch, Band I, 14. Aufl. 2012, S. 2.

15 WPK, Ein attraktiver Beruf im Kernbereich der Wirtschaft, BroschÅre WirtschaftsprÅfer S. 17; https://go.nwb.de/rijpq;
Abruf 15.11.2021.

16 Es galt die L!ndervereinbarung Åber Grunds!tze fÅr die Çffentliche Bestellung der WP als Anlage zur 1.Verordnung
vom 15.12.1931 zur DurchfÅhrung der Bankaufsicht und Åber eine Steueramnestie vom 19.1.1931 (RGBl I S. 493).

17 Vgl. VerÇffentlichung der WPK, 50 Jahre Berufliche Selbstverwaltung im Çffentlichen Interesse, 2011, S. 21.
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3.2 Rechtliche Grundlagen

3.2.1 Grundgesetz und Regelung der BerufsausÅbung

Nach Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG haben alle Deutschen das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbil-
dungsstelle frei zu w!hlen. Die BerufsausÅbung kann gem. Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG durch Gesetz
oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. Es ist verfassungsrechtlich erlaubt, dass ein Ge-
setz nicht nur die BerufsausÅbung selbst, sondern auch den Zugang zu dem Beruf regelt.18 Da-
mit wird die freie Wahl des Berufs in einem gewissen Umfang eingeschr!nkt. Sie wird von per-
sÇnlichen Eigenschaften oder Voraussetzungen abh!ngig gemacht. Dazu gehÇren z. B. auch er-
worbene AbschlÅsse. Eine Regelung des Zugangs zum Beruf ist zul!ssig, wenn die Regelung der
BerufsausÅbung selbst nicht ausreicht, besonders wichtige GemeinschaftsgÅter geschÅtzt wer-
den mÅssen und der Grundsatz der Verh!ltnism!ßigkeit gewahrt wird.19 Die WPO gehÇrt zu
den Gesetzen, die diese Voraussetzungen erfÅllen und in denen zu Recht nicht nur die Aus-
Åbung des Berufs selbst, sondern auch der Zugang zum Beruf geregelt ist. Vor der Bestellung als
WP muss das WP-Examen erfolgreich abgelegt werden.

Der Begriff Gesetz meint ein fÇrmliches durch die Legislative beschlossenes Gesetz. Regelungen
aufgrund eines Gesetzes kÇnnen durch Verordnung oder Satzung erfolgen. Sie bedÅrfen immer
einer fÇrmlichen Erm!chtigungsgrundlage durch das Gesetz. Die einschneidenden Regelungen
und Einschr!nkungen beim Zugang zum Beruf und fÅr die BerufsausÅbung mÅssen durch ein
Gesetz, also fÅr den Beruf des WirtschaftsprÅfers durch die WPO, erfolgen (statusbildende Rege-
lungen).20 Die Åbrigen weniger tiefgreifenden AusÅbungsregelungen kÇnnen auch einem Drit-
ten Åberlassen werden wie z. B. einer Çffentlich-rechtlichen Berufskammer.21 Dementsprechend
kÇnnen nicht statusbildende Regelungen im Beruf des WP durch die WPK erfolgen.

3.2.2 Die WirtschaftsprÅferordnung (WPO)

Die WPO ist das zentrale Gesetz, das den Zugang zum WP-Beruf und die AusÅbung regelt. In
den Jahren von 1945 bis 1961 gab es noch kein bundeseinheitliches Berufsrecht fÅr den WP.
Vielmehr bestanden in den einzelnen L!ndern neue Regelungen, die die „L!ndervereinbarung
Åber Grunds!tze fÅr die Çffentliche Bestellung zum WP“ von 1931 ablÇsten. Diese Bestimmun-
gen wurden mit dem Inkrafttreten der WPO am 1.11.1961 aufgehoben.22 Seitdem gilt die WPO
als bundeseinheitliches Berufsgesetz.

18 Vgl. BVerfG, Urteil v. 11.6.1958 – 1 BvR 596/56, BVerfGE 7 S. 377 („Apothekerurteil“); BVerfG, v. 3.6.2004, NJW 2004
S. 2890; BVerfGE 69 S. 209, v. 12.3.1985 (StB-PrÅfung).

19 Vgl. Maxl in Hense/Ulrich (Hrsg.), WPO Kommentar, 3. Aufl. 2018, Einleitung, Rz. 12 f.

20 Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG; Maxl in Hense/Ulrich (Hrsg.), WPO Kommentar, 3. Aufl. 2018, Einleitung, Rz. 9 ff.

21 BVerfG, v. 14.7.1987, BVerfGE 76 S. 171 ff. (185) und BVerfG, v. 8.4.1998, BVerfGE 98 S. 49 ff. (60 f.); Maxl in Hense/Ul-
rich (Hrsg.), WPO Kommentar, 3. Aufl. 2018, Einleitung, Rz. 10 f.

22 Vgl. Maxl in Hense/Ulrich (Hrsg.), WPO Kommentar, 3. Aufl. 2018, Einleitung, Rz. 65 f.
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Wichtige #nderungsgesetze zur WPO

Die WPO wurde immer wieder ge!ndert und erg!nzt. Es erfolgten u. a. folgende wesentliche %n-
derungen:

" 1975: 1.WPO-Novelle

%nderung berufsgerichtlicher Verfahrensvorschriften; %nderungen beim WP-Examen;
Verj!hrung von SchadenersatzansprÅchen

" 1985: neue Regelungen durch das Bilanzrichtliniengesetz (BiRiliG)

Zulassung zum WP-Examen; Anerkennung von WPG; Berufsregister; WiedererÇffnung
des Zugangs zum Beruf des vBP

" 1990: 2.WPO-Novelle

Einbeziehung der neuen Bundesl!nder in die WPO; wechselseitige Anerkennung der Be-
rufsqualifikationen im EG-Bereich

" 1995: 3.WPO-Novelle

#bernahme der bisher im BiRiliG enthaltenen Vorschriften in eine fÇrmliche Berufssat-
zung der WPK (§ 57 Abs. 3, 4 WPO)

" 2001: 4.WPO-Novelle

EinfÅhrung eines Systems der externen Qualit!tssicherung; Bestellungen von WP und An-
erkennung von WPG ab 1.1.2002 durch die WPK

" 2004: 5.WPO-Novelle: „Examensreform“

EinfÅhrung eines bundeseinheitlichen WirtschaftsprÅferexamens; ZusammenfÅhrung
der PrÅferberufe durch Schließung des Zugangs zum vereidigten BuchprÅfer; Reform der
Berufsaufsicht

" 2005: 6.WPO-Novelle: „AbschlussprÅferaufsichtsgesetz“

EinfÅhrung einer Çffentlichen fachbezogenen Aufsicht Åber die WPK und den Berufsstand
durch die mit Berufsfremden besetzte AbschlussprÅferaufsichtskommission (APAK);23

kein Vorrang des strafgerichtlichen vor dem berufsgerichtlichen Verfahren mehr; Erweite-
rung des Sanktionskatalogs bei Berufspflichtverletzungen

" 2007: 7.WPO-Novelle: „Berufsaufsichtsreformgesetz“24

St!rkung der Berufsaufsicht; Umsetzung der im Jahre 2006 in Kraft getretenen EU-Ab-
schlussprÅferrichtlinie, soweit das Berufsrecht des AbschlussprÅfers betroffen ist; EinfÅh-
rung anlassunabh!ngiger Sonderuntersuchungen bei den PrÅferpraxen, die Abschluss-
prÅfungen bei Unternehmen von Çffentlichem Interesse nach § 319a HGB vornehmen

" 2010: 4. Gesetz zur #nderung der WPO

EinfÅhrung von Briefwahlen zur Wahl der Beiratsmitglieder der WPK und die daraus fol-
gende Umgestaltung der WP-Versammlung25

23 Vgl. dazu Schmidt/Kaiser, $ffentliche Aufsicht Åber AbschlussprÅfer, WPK Magazin 3/2004 S. 38 ff.

24 Das Gesetz trat am 7.9.2007 in Kraft (vgl. dazu Weidmann, Die Siebte WPO-Novelle – Auswirkungen des Berufsauf-
sichtsreformgesetzes auf den Berufsstand, WPK Magazin 3/2007 S. 55 ff.).

25 Vgl. dazu WPK Magazin, Sonderheft v. 11.2.2011.
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" 2016: 8. WPO-Novelle: „APAReG und AReG“

Im Dezember 2015 wurde das AbschlussprÅferaufsichtsreformgesetz (APAReG) im Bun-
destag verabschiedet. Das Gesetz setzt die EU-Reform der AbschlussprÅfung um. Das Ge-
setz ist am 17.6.2016 in Kraft getreten. Es enth!lt die Neufassung einer Vielzahl von Vor-
schriften der WPO. Als Kernbestandteile werden vor allem berufs- und aufsichtsrechtliche
Teile der EU-Reform geregelt. Basis dieser Reform sind die %nderungsrichtlinie
2014/56/EU und die Verordnung (EU) Nr. 537/2014. Beim Bundesamt fÅr Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle wurde eine AbschlussprÅferaufsichtsstelle (APAS) eingerichtet. Die APAS
Åbt seit dem 17.6.2016 die berufsstandsunabh!ngige Aufsicht Åber AbschlussprÅfer in
Deutschland aus. Die seit 2005 fÅr die Çffentliche fachbezogene Aufsicht zust!ndige Ab-
schlussprÅferaufsichtskommission (APAK) wurde aufgelÇst.

Die Selbstverwaltung des Berufsstandes in der WPK bleibt innerhalb der europ!ischen
Vorgaben weitestgehend erhalten. Die Berufsaufsicht Åber alle WirtschaftsprÅfer und
WirtschaftsprÅfungsgesellschaften, die gesetzlich vorgeschriebene AbschlussprÅfungen
bei Unternehmen von Çffentlichem Interesse durchfÅhren (PIE-PrÅfer),26 wird in diesem
T!tigkeitsgebiet von der AbschlussprÅferaufsichtsstelle ausgeÅbt. Im Rahmen ihrer Åbri-
gen T!tigkeiten unterstehen die PIE-PrÅfer aber der Berufsaufsicht der WPK wie auch alle
anderen Praxen. Es wurde noch eine ganze Reihe weiterer %nderungen in der WPO vor-
genommen, wie z. B. die Neuordnung der Berufsgerichtsbarkeit, die als reine Rechtmittel-
instanz ausgestaltet wurde.

Neben dem APAReG trat erg!nzend das AbschlussprÅfungsreformgesetz von 2016 (AReG)
in Kraft. Es setzte die prÅfungsbezogenen Vorschriften der AbschlussprÅferrichtlinie
(RL 2014/56/EU) um und fÅhrte die (unmittelbar anwendbare) AbschlussprÅferverord-
nung (EU Nr. 537/2014) aus. Es hat Auswirkungen auf verschiedene deutsche Gesetze, so
z. B. auf das HGB, das AktG und das PublG. Die Neufassung der WPO durch das APAReG
sowie die %nderung weiterer Gesetze durch das AReG traten am 17.6.2016 in Kraft.

" 2021: Finanzmarktintegrit!tsst!rkungsgesetz (FISG)

Am 20.5.2021 hat der Bundestag das Gesetz zur St!rkung der Finanzmarktintegrit!t
(FISG) verabschiedet. Der Bundesrat hat am 28.5.2021 dem Gesetz zugestimmt. Das Ge-
setz ist am 1.7.2021 in Kraft getreten. Einzelne Regelungen traten zum 1.1.2022 in Kraft.
Sie beziehen sich Åberwiegend auf die berufliche T!tigkeit des WirtschaftsprÅfers.

Wesentliche Regelungen:27

Es besteht die MÇglichkeit der Ablehnung des bestellten WirtschaftsprÅfers durch die Ba-
Fin, wenn dieser im elften Jahr aufeinanderfolgend vorgeschlagen wird. Dies gilt fÅr Un-
ternehmen, die der Aufsicht durch die BaFin unterliegen. Das Ablehnungsrecht erstreckt
sich damit auch auf Unternehmen, die nicht von Çffentlichem Interesse sind.

FÅr Unternehmen von Çffentlichem Interesse gilt eine externe Rotation des Abschluss-
prÅfers bei Ablauf einer Frist von zehn Jahren (§ 318 Abs. 1a HGB).

26 PIE = Public Interest Entities.

27 Vgl. dazu Neuerungen durch das Finanzmarktintegrit!tsst!rkungsgesetz (FISG), WPK Magazin 3/2021 S. 6 ff.
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§ 319a HGB wurde aufgehoben. Die Definition des Unternehmens von Çffentlichem Inte-
resse ist jetzt in § 316a Satz 2 HGB geregelt. Die Definition des verantwortlichen PrÅ-
fungspartners findet sich jetzt in § 43 Abs. 3 WPO.

Die Haftung des AbschlussprÅfers wurde versch!rft. Es gelten deutlich erhÇhte und ge-
staffelte Haftungsgrenzen fÅr WirtschaftsprÅfer, die AbschlussprÅfungen durchfÅhren
(§ 323 Abs. 2 HGB). Die Haftung fÅr grobe Fahrl!ssigkeit wurde erweitert. Die MÇglichkei-
ten der Vertragsgestaltung mit der Berufshaftpflichtversicherung wurden erweitert (§ 54
WPO).

Das Bilanzstrafrecht wurde versch!rft (§ 332 Abs. 2 und 3 HGB). Die Bußgeldtatbest!nde
wurden ausgeweitet und versch!rft (§§ 334 Abs. 2, 340n Abs. 2, 341n Abs. 2 HGB, § 20
Abs. 2 PublG).

Bei berufsaufsichtlichen Maßnahmen kann der davon betroffene WP oder die betroffene
WPG namentlich genannt werden (§§ 68, 69 WPO).28

"bersicht Åber den Inhalt der WPO

Das umfangreiche und umfassende Berufsrecht des WP ist haupts!chlich in der WPO geregelt.
Ein Berufsgesetz wie die WPO muss folgende Regelungsbereiche enthalten:

" Zugang zum Beruf und Berufsexamen

" Rechte und Pflichten (Berufsgrunds!tze)

" Organisation des Berufs

" Berufsaufsicht

Die WPO enth!lt zehn verschiedene Teile, in denen jeweils die Regelungen eines Teilbereichs zu-
sammengefasst sind. Im #berblick sind dies die folgenden Teile:

" Allgemeine Vorschriften (§§ 1–4b WPO)

" Voraussetzungen fÅr die BerufsausÅbung (§§ 5–41 WPO)

" Rechte und Pflichten der WP (§§ 43–56 WPO)

" Organisation des Berufs (§§ 57–61 WPO)

" Berufsaufsicht (§§ 61a–71 WPO)

" Berufsgerichtsbarkeit (§§ 71a–127 WPO)

" Vereidigte BuchprÅfer (vBP) und BuchprÅfungsgesellschaften (§§ 128–130 WPO)

" EU- und EWR-AbschlussprÅfungsgesellschaften (§ 131–131b WPO)

" EignungsprÅfung als WP (§§ 131g–131m WPO)

" Straf- und Bußgeldvorschriften (§§ 132–133e WPO)

" #bergangs- und Schlussvorschriften (§§ 134–141 WPO)

28 Zu den dargestellten Neuerungen vgl. Neuerungen durch das Finanzmarktintegrit!tsst!rkungsgesetz, Stand
8.6.2021, https://go.nwb.de/qx4kl; Abruf 15.11.2021.
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3.2.3 DurchfÅhrungsverordnungen zur WPO

Zur WPO wurde eine Reihe von DurchfÅhrungsverordnungen erlassen. Verordnungsgeber ist das
Bundesministerium fÅr Wirtschaft und Energie. Die wichtigsten Verordnungen fÅr die Berufs-
angehÇrigen sind

" die WirtschaftsprÅferprÅfungsverordnung (WiPrPrÅfV)
(Erm!chtigungsgrundlage ist § 14 WPO) und

" die WirtschaftsprÅfungsexamens-Anrechnungsverordnung (WPAnrV)
(Erm!chtigungsgrundlage sind § 8a Abs. 3 WPO und § 13b Satz 3 WPO).

3.2.4 Satzungen

Die WPK hat durch Beschluss ihres Beirats verschiedene Satzungen erlassen. Als KÇrperschaft
des Çffentlichen Rechts besitzt die WPK origin!re Satzungsautonomie. Die Mitglieder der WPK
regeln eigenverantwortlich die sie selbst betreffenden Angelegenheiten, fÅr die sie sachkundig
sind.29 Zum Erlass von Satzungen bedarf es gesetzlicher Erm!chtigungsgrundlagen:

" Berufssatzung (BS WP/vBP; Satzungserm!chtigung in § 57 Abs. 4 WPO)

" Satzung der WPK (Satzungserm!chtigung in § 60 Abs. 1 WPO; Beschlussfassung durch den
Beirat)

" Satzung fÅr Qualit!tskontrolle (SfQ) (Satzungserm!chtigung in § 57c WPO)

Die Berufssatzung und die Satzung fÅr Qualit!tskontrolle wurden im Hinblick auf das APAReG
im Jahre 2016 vÇllig neu gefasst.

3.2.5 Europ!ische Rechtsvorschriften

3.2.5.1 Europ!ische AbschlussprÅferrichtlinie von 2006

Das europ!ische Recht hat fÅr WP und WPG große Bedeutung. Die Europ!ische AbschlussprÅfer-
richtlinie vom 17.5.2006 enth!lt den Rahmen fÅr die nationalen Regelungen der Mitgliedstaa-
ten zur

" Ausbildung und Zulassung von gesetzlichen AbschlussprÅfern,

" Registrierung, zu den Berufspflichten, zur Berufsaufsicht und Qualit!tskontrolle,

" Errichtung einer vom Berufsstand unabh!ngigen Çffentlichen Aufsicht und

" EinfÅhrung verbindlicher internationaler Standards on Auditing (ISA).

Die Richtlinie ist im Juni 2006 in Kraft getreten.30 Sie wurde in Deutschland durch die 6. und
7.WPO-Novelle umgesetzt. Die noch verbleibenden Anforderungen der AbschlussprÅferrichtlinie
wurden durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) vom 25.5.2009 geregelt. Nur fÅr
die ISA gilt eine Besonderheit. Nach § 317 Abs. 5 HGB sind bei der DurchfÅhrung von handels-
rechtlichen AbschlussprÅfungen die internationalen PrÅfungsstandards anzuwenden, die von
der EU-Kommission angenommen worden sind. Die ISA wurden aber bisher von der EU-Kom-
mission noch nicht anerkannt. Deshalb sind sie bisher nicht rechtlich verpflichtend. Es besteht
eine RegelungslÅcke. Neben den GoA galten bisher die vom IDW herausgegebenen IDW PrÅ-

29 Vgl. Precht in Hense/Ulrich (Hrsg.), WPO Kommentar, 3. Aufl. 2018, § 60 Rz. 1, mit Hinweis auf BVerfGE 111 S. 191 ff.

30 Richtlinie 2006/43/EG des Europ!ischen Parlaments und des Rates.
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fungsstandards (IDW PS). Das IDW hat mit den ISA (DE) die ISA in deutsche Sprache Åbersetzt
und um die zu beachtenden nationalen Besonderheiten erg!nzt. Das IDW hat infolgedessen die
PrÅfungsstandards IDW PS, soweit sie die Transmission internationaler Standards betreffen,
aufgegeben. Fortan gelten die korrespondierenden ISA (DE), und zwar fÅr AbschlÅsse fÅr Zeit-
r!ume, die am oder nach dem 15.12.2021 begannen.

Die WPK stellt dazu fest: „Das IDW hat die ISA in die deutsche Sprache Åbersetzt und um die zu
beachtenden nationalen Besonderheiten erg!nzt. Diese ISA [DE] gelten grunds!tzlich einheitlich
erstmals fÅr die PrÅfung von AbschlÅssen fÅr Zeitr!ume, die am oder nach dem 15. Dezember
2021 beginnen.“31 Nach Auffassung der WPK entspricht dies dem Grundsatz ordnungsm!ßiger
AbschlussprÅfung (GoA).32

3.2.5.2 EU-Reform der AbschlussprÅfung von 2014

Die lange geplante europ!ische Reform der AbschlussprÅfung wurde von 2010 bis 2014 aus-
fÅhrlich und leidenschaftlich diskutiert. Die Vorschl!ge wurden umgesetzt in der Richtlinie
2014/56/EU des Europ!ischen Parlaments und des Rates vom 16.4.2014 und in der Verordnung
(EU) Nr. 537/2014 vom gleichen Datum.

Die Richtlinie dient der Verbesserung des Binnenmarktes fÅr gesetzliche AbschlussprÅfungen.
Sie musste von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Das ist in Deutsch-
land durch das AbschlussprÅferaufsichtsreformgesetz (APAReG) geschehen. Dieses Gesetz ent-
h!lt die %nderungen der WPO, die durch die Richtlinie erforderlich wurden.

Die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 betrifft allein Unternehmen von Çffentlichem Interesse nach
§ 316a HGB (bis 2021: § 319a HGB). Sie soll die Qualit!t von AbschlussprÅfungen bei diesen Un-
ternehmen verbessern. Sie hat unmittelbare Geltung in allen EU-Staaten. Die durch die VO (EU)
537/2014 notwendigen Anpassungen in verschiedenen deutschen Gesetzen erfolgte durch das
AReG.

31 WPK, Mitglieder fragen – WPK antwortet: Anwendung der International Standards on Auditing (ISA) in Deutschland,
Stand 13.3.2020, https://go.nwb.de/im3ut; Abruf 15.11.2021; Anwendung der International Standards on Auditing
(ISA) in Deutschland, WPK Magazin 2/2020 S. 28 f.

32 WPK, Mitglieder fragen – WPK antwortet: Anwendung der International Standards on Auditing (ISA) in Deutschland,
Stand 13.3.2020, https://go.nwb.de/im3ut; Abruf 15.11.2021.
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II. Das Berufsbild des WirtschaftsprÅfers und seine
T!tigkeit

1. Das Berufsbild (§ 2 WPO)

1.1 Allgemeines

Die berufliche Aufgabe des WP ist es, betriebswirtschaftliche PrÅfungen, insbesondere gesetzli-
che JahresabschlussprÅfungen, durchzufÅhren und Best!tigungsvermerke Åber die Vornahme
und das Ergebnis solcher PrÅfungen zu erteilen (§ 2 Abs. 1 WPO). Dies ist der Kernbereich, der
dem WP zugewiesen ist.

Daneben steht ihm die Befugnis zu, Steuerberatung und weitere mit dem Berufsbild des WP
vereinbare T!tigkeiten auszuÅben. WP ist, wer als solcher gem. § 15 WPO bestellt ist. WPG be-
dÅrfen der Anerkennung. Der WP Åbt einen freien Beruf und kein Gewerbe aus (§ 1 Abs. 2 WPO).
Das Berufsbild umfasst im Einzelnen die folgenden T!tigkeiten:

" DurchfÅhrung betriebswirtschaftlicher PrÅfungen, insbesondere gesetzlicher Jahres-
abschlussprÅfungen als Vorbehaltsaufgabe (§ 2 Abs. 1 WPO)

" DurchfÅhrung von freiwilligen PrÅfungen und SonderprÅfungen

" Steuerberatung (§ 2 Abs. 2 WPO)

" Gutachter- und Sachverst!ndigent!tigkeit in den Bereichen wirtschaftlicher BetriebsfÅhrung
(§ 2 Abs. 3 Nr. 1 WPO)

" Wirtschafts- und Unternehmensberatung (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 WPO)

" Treuhandt!tigkeit (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 WPO)

" Rechtsberatung, wenn und soweit sie als Nebenleistung zum Beruf gehÇrt (§ 5 Nr. 1 RDG)

Die T!tigkeit des WP verlangt ein hohes Maß an Berufsethos, insbesondere Unabh!ngigkeit, Ge-
wissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und Eigenverantwortlichkeit (§ 43 Abs. 1 WPO).

1.2 PrÅfungst!tigkeit als Kernaufgabe
WP fÅhren als ihre Kernaufgabe betriebswirtschaftliche PrÅfungen durch, insbesondere gesetz-
lich vorgeschriebene JahresabschlussprÅfungen als Vorbehaltsaufgabe. Dazu gehÇren die PrÅ-
fung von JahresabschlÅssen und Lageberichten sowie KonzernabschlÅssen und Konzernlage-
berichten und die Erteilung von Best!tigungsvermerken Åber die Vornahme und das Ergebnis
dieser PrÅfungen, außerdem PrÅfungen von Unternehmen eines bestimmten Wirtschaftszweigs
(z. B. Kreditinstituten, Versicherungen). Umfasst werden auch PrÅfungen von Jahres- und Kon-
zernabschlÅssen, die nach international anerkannten Rechnungslegungsgrunds!tzen aufgestellt
sind.33

Zu nennen sind ferner SonderprÅfungen wie z. B. die

" KreditwÅrdigkeitsprÅfung,

" UnterschlagungsprÅfung,

33 Eine Zusammenstellung gesetzlicher PrÅfungsaufgaben enth!lt IDW (Hrsg.), WP Handbuch, Band I, 17. Aufl. 2021,
Kapitel A S. 57 ff.
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" Makler- und Bautr!gerprÅfung,

" MittelverwendungsprÅfung,

" SanierungsprÅfung,

" PrÅfung von KapitalerhÇhungen/Sacheinlagen,

" GrÅndungsprÅfung und

" PrÅfung von Umwandlung und Verschmelzung, ProspektprÅfung.

Die PrÅfungst!tigkeit umfasst auch freiwillige JahresabschlussprÅfungen. In diesem Zusam-
menhang ist die Unterscheidung zwischen PflichtprÅfungen und freiwilligen PrÅfungen von Be-
deutung.

PflichtprÅfungen sind solche PrÅfungen, die aufgrund bundes- oder landesgesetzlicher Regelun-
gen vorgeschrieben sind. Dazu gehÇren z. B. JahresabschlussprÅfungen von Kapitalgesellschaf-
ten gem. § 316 Abs. 1 HGB, PflichtprÅfungen von Wirtschaftsbetrieben der Çffentlichen Hand,
Versicherungsunternehmen, Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsunternehmen. Pflicht-
prÅfungen sind eine Vorbehaltsaufgabe, wenn die PrÅfung nur durch einen WP oder vBP (WPG
oder BPG) durchgefÅhrt werden darf. Zentrale Vorbehaltsaufgabe ist die PrÅfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts von Kapitalgesellschaften, die nicht klein i. S.v. § 267 Abs. 1
HGB sind (§ 319 Abs. 1 Satz 1 i.V. m. § 316 HGB).34 FÅr den WP-Beruf sind die Vorbehaltsauf-
gaben von besonderer Bedeutung. Der Begriff Vorbehaltsaufgabe ist weder in der WPO noch in
der Berufssatzung definiert. Er l!sst sich jedoch aus § 48 Abs. 1 Satz 1 WPO ableiten. Danach
sind WP/vBP zur SiegelfÅhrung verpflichtet, wenn sie Erkl!rungen abgeben, die ihnen gesetzlich
vorbehalten sind. Das ist eine Vielzahl von Aufgaben.35

Freiwillige PrÅfungen beruhen im Gegensatz dazu nicht auf einer gesetzlichen Anordnung. So
kann z. B. der Gesellschaftsvertrag einer kleinen GmbH die PrÅfung des Jahresabschlusses durch
einen WP vorsehen. Ferner regelt § 65 Abs. 1 Nr. 4 Bundeshaushaltsordnung (BHO), dass der
Bund sich an nicht prÅfungspflichtigen Unternehmen u. a. nur beteiligen darf, wenn gew!hrleis-
tet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vor-
schriften des Dritten Buches des HGB fÅr große Kapitalgesellschaften aufgestellt und geprÅft
werden. Auch hier handelt es sich um freiwillige PrÅfungen.

1.3 Weitere T!tigkeitsgebiete

Neben seiner Kernaufgabe hat der WP die Befugnis, weitere T!tigkeiten auszuÅben, die eben-
falls sein Berufsbild pr!gen (§ 2 Abs. 2 und 3 WPO). Dazu gehÇren

" die Steuerberatung in ihrem ganzen Umfang,

" die Erstellung von Steuerbilanzen und Steuererkl!rungen,

" die Vertretung gegenÅber den FinanzbehÇrden und vor den Finanzgerichten,

" die Steuergestaltungsberatung im Bereich des nationalen Steuerrechts,

" die Vertragsgestaltungen unter steuerlichen Gesichtspunkten oder dem Aspekt der Minimie-
rung der Steuerbelastung,

34 Eine #bersicht Åber die Vorbehaltsaufgaben findet sich unter https://go.nwb.de/i92iz; Abruf 15.11.2021.

35 #bersicht Åber die Vorbehaltsaufgaben der WP/vBP, WPK Magazin 3/2020 S. 39.
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" die Gestaltungsberatung im Bereich des internationalen Steuerrechts,

" die Gutachter- und Sachverst!ndigent!tigkeit auf den Gebieten der wirtschaftlichen Be-
triebsfÅhrung (z. B. Unternehmensbewertungen oder Gerichtsgutachten),

" die Treuhandt!tigkeit, aber nur i.V. m. der WP-T!tigkeit auf gesetzlicher oder rechtsgesch!ft-
licher Grundlage,36

" die Verwaltung fremden VermÇgens (z. B. von Gesellschafterrechten und Gesellschaftsantei-
len und Kreditsicherheiten),

" die T!tigkeit als Testamentsvollstrecker, Nachlass- oder Insolvenzverwalter, Nachlasspfleger
oder Liquidator,

" die Wirtschafts- und Unternehmensberatung:

– ExistenzgrÅndungsberatung,

– Organisationsberatung,

– Aufbau und Gestaltung von Berichts- und Informationssystemen,

– Finanz- und Liquidit!tsplanung,

– Bilanz- und Erfolgsanalysen,

– Beratung bei #berschuldung, Erstellung von Sanierungskonzepten,

– Analyse, Ausbau und Gestaltung von Kostenrechnungssystemen,

– Buchhaltungsservice (Erstellung von Finanz- und Lohnbuchhaltung).37

2. Zul!ssige und mit dem WirtschaftsprÅferberuf vereinbare
T!tigkeiten (§ 43a Abs. 1 und 2 WPO)

2.1 Allgemeines

In § 43a Abs. 1 und 2 WPO wird auf die origin!re WP-T!tigkeit gem. § 2 WPO Bezug genommen.
Bestimmte T!tigkeiten sind mit dem Beruf des WP nicht vereinbar (§ 43a Abs. 3 WPO). Darauf
wird noch einzugehen sein. Um eine zuverl!ssige Abgrenzung von diesen nicht erlaubten T!tig-
keiten zu gew!hrleisten, enth!lt § 43a Abs. 2 WPO einen Katalog der fÅr WirtschaftsprÅfer zu-
l!ssigen T!tigkeiten und aller sonstigen T!tigkeiten, die mit dem WP-Beruf vereinbar sind. Die
Aufz!hlung des Gesetzes stellt eine abschließende Regelung dar.

Der Katalog der zul!ssigen T!tigkeiten in § 43a Abs. 1 WPO enth!lt neben den Kernt!tigkeiten
auch solche, die wegen ihrer besonderen N!he zur BerufsausÅbung wirtschaftsprÅfertypisch
sind. So kÇnnen WP als Angestellte der WirtschaftsprÅferkammer t!tig sein, ohne formal eine
eigene Praxis grÅnden und den entsprechenden Versicherungsschutz nachzuweisen zu mÅs-
sen.38 Diese berufstypischen T!tigkeiten sind also ohne Weiteres zul!ssig und nicht nur mit
dem Beruf des WP vereinbar. Das wird nachfolgend n!her erl!utert.

36 Geithner in Hense/Ulrich (Hrsg.), WPO Kommentar, 3. Aufl. 2018, § 2 Rz. 22 ff.

37 https://go.nwb.de/i92iz; Abruf 15.11.2021.

38 BegrÅndung zu § 43a WPO in der Fassung des APAReG; vgl. BT-Drucks. 18/6281.
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2.2 Zul!ssige Arten der BerufsausÅbung
Der Gegenstand der T!tigkeit des WP, PrÅfungst!tigkeit als Kernaufgabe und die weiteren T!tig-
keiten des WP sind in § 2 WPO geregelt. In § 43a Abs. 1 WPO finden sich Vorschriften Åber die
Art und Weise der BerufsausÅbung. Die in § 43a Abs. 1 Nr. 1–6 WPO aufgefÅhrten T!tigkeiten
sind fÅr den WP-Beruf berufstypisch und damit ohne Weiteres zul!ssig, wie z. B.

" die selbst!ndige T!tigkeit in eigener Praxis,

" die gemeinsame BerufsausÅbung i. S. d. § 44b WPO oder die T!tigkeit als Vertreter oder An-
gestellter einer WPG,

" die T!tigkeit in berufsnahen Gesellschaften und ausl!ndischen PrÅfungs- und berufsnahen
Gesellschaften.

Zu den „Personengesellschaften“ i. S.v. § 44b Abs. 1 WPO gehÇren Soziet!t (= BGB-Gesellschaft),
OHG, KG, GmbH & Co. KG und die Partnerschaftsgesellschaft.

In diesen Gesellschaftsformen dÅrfen BerufsangehÇrige mit anderen Freiberuflern ihren Beruf
ausÅben, vorausgesetzt, dass die Mitgesellschafter einer Berufsaufsicht im Geltungsbereich der
WPO unterliegen und ein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StPO haben.
Damit ist eine gemeinsame BerufsausÅbung nicht auf Mitgesellschafter beschr!nkt, die WP
sind. Vielmehr kÇnnen sie auch anderen freien Berufen angehÇren. Dazu gehÇren z. B. Steuerbe-
rater, vereidigte BuchprÅfer, Rechtsanw!lte, aber auch Ingenieure und Patentanw!lte.

In § 43a Abs. 1 Nr. 7–11 sind erlaubte T!tigkeiten eines WP bei Çffentlichen und einigen privaten
Einrichtungen aufgefÅhrt, die dem Beruf des WP nahestehen, wie z. B. als Angestellte

" der WPK,

" der AbschlussprÅferaufsichtsstelle,

" eines nach § 342 HGB anerkannten Rechnungslegungsgremiums (DRSC) oder der PrÅfstelle
fÅr Rechnungslegung (DPR) nach § 342b Abs. 1 HGB,

" einer nicht gewerblichen Personenvereinigung, deren ausschließlicher Zweck die Vertretung
der Belange des Berufsstandes ist,

" der BaFin,

" eines PrÅfungsverbandes nach § 26 Abs. 2 des Kreditwesengesetzes (KWG).

Alle diese T!tigkeiten sind den BerufsangehÇrigen ohne Weiteres erlaubt und z!hlen zu den be-
rufstypischen T!tigkeiten. Die GrÅndung einer eigenen WP-Praxis neben einer dieser T!tigkeiten
gem. § 43a Abs. 1 Nr. 7–11 WPO, wie sie frÅher gefordert wurde, verlangt das Gesetz nicht.

2.3 Mit dem WirtschaftsprÅferberuf vereinbare T!tigkeiten
(§ 43a Abs. 2 WPO)

Neben den nach § 43a Abs. 1 WPO ohne Weiteres zul!ssigen T!tigkeiten gibt es solche, die nach
§ 43a Abs. 2 WPO mit dem Beruf des WP lediglich vereinbar sind:

" die AusÅbung eines freien Berufs auf den Gebieten der Technik und des Rechtswesens (z. B.
RA, StB, Patentanwalt) sowie eines Berufs, mit dem die gemeinsame BerufsausÅbung i. S. d.
§ 44b zul!ssig ist (z. B. Apotheker)

" die T!tigkeit als Lehrer oder wissenschaftlicher Mitarbeiter an wissenschaftlichen Instituten
oder Hochschulen


